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Nur noch ein Schritt
bis zu Ihren neuen
ZUGANGSDATEN:
Einfach umblättern!



Beratermodul
AG

Profitieren Sie überall und jederzeit vom direkten
Zugriff auf Ihr bekanntes Beratermodul:

>Archiv der AG seit 1991

>Volltexte zu Gesetzen und Entscheidungen
tagesaktuell

>Zitierfähigkeit und Rechtssicherheit

Ihre neuen Zugangsdaten
für den Zugriff auf Ihre gewohnten Otto Schmidt Online-Vorteile

Jetzt neu registrieren, Zugang verlängern
oder erweitern!

Sie sind bereits Online-Nutzer: Verlängern oder erweitern
Sie mit Ihren neuen Zugangsdaten Ihren Account.

Sie möchten künftig die Online-Vorteile nutzen: Schalten
Sie mit Ihren Zugangsdaten Ihren Account frei.

So einfach funktioniert es:
Auf www.otto-schmidt.de oben rechts das Register
„Otto Schmidt online“ anklicken, den Menüpunkt
„Neu registrieren“ oder „Zugang verlängern und erweitern“
auswählen und die neuen Zugangsdaten eingeben.

Haben Sie Fragen?
Unser Kundenservice ist für Sie da: 0221/93738-997

Ihre neuen ZUGANGSDATEN lauten:

Ein Zugang, zwei Vorteile: Ihre neuen Zugangs-
daten gelten auch für die ZEITSCHRIFTEN-APP
für Smartphone und Tablet.

Ihr aktueller Zugang zum Beratermodul, das an diese
Zeitschrift gekoppelt ist, wird ab dem 31.12.2020
gesperrt!

Alle Zugänge zu eventuell weiteren von Ihnen
genutzten Berater-/Aktionsmodulen sind hiervon
nicht betroffen.


